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Zur Vorgeschichte: 

Anfang November 2009 haben die Grünen auf Basis einer abgestimmten Punktation erste Vorstöße in Richtung notwendiger Verfassungsänderungen aufgrund des Reformvertrages unternommen. Die Schreiben von Klubobfrau Eva Glawischnig an ihre Gegenüber von SPÖ und ÖVP waren zunächst fruchtlos. Klubobmann Kopf antwortete zunächst, dass er „keine unmittelbare Dringlichkeit für Änderungen der Verfassung oder der Geschäftsordnung“ sieht. 

Am 16.02.2010 folgten führende Verfassungs-, Europarechts- und GO-Experten einer Einladung der Grünen zu einem Hearing. Am Vorabend des Hearings unterbreiteten SP und VP einen Vorschlag für eine „Lissabon-Begleitnovelle“ im B-VG, aus Sicht der Grünen eine gute Basis für Verhandlungen. Nach einem ersten 5-Parteientreffen wurden zunächst Verhandlungen mit den Grünen gestartet. In 4 Runden wurden die B-VG-Änderungen und die Substanz eines EU-Informationsgesetzes und die nötigen Geschäftsordnungs-änderungen bis Mitte Juni ausgehandelt und vereinbart. Am 28.Juni 2010 wurde die Punktation zur Belebung der EU-Debatten im Nationalrat abgeschlossen und am 8.Juli im Plenum des Nationalrats  die Änderung des B-VG gegen die Stimmen der FPÖ beschlossen.

Notwendigkeit der Verfassungsnovelle

Eine Novellierung der Verfassung ist notwendig, weil der Lissabon-Vertrag Änderungen des Primärrechts durch den Europäischen Rat (statt der Staatenkonferenz) vorsieht. Im Fall des Übergangs von der Einstimmigkeit zur qualif. Mehrheit können die nationalen Parlamente ein Veto aussprechen. Weiters erhielten die Parlamente das Recht, zu einem Gesetzgebungsvorhaben eine Subsidiaritätsrüge auszusprechen und gegen einen europäischen Gesetzgebungsakt eine Klage beim EuGH zu erheben. Im Art 23 f B-VG (GASP) muss nunmehr auf den Vertrag von Lissabon Bezug genommen werden.

Lösung des koalitionären Initiativantrags vom 24.2.2010

Der Initiativantrag stellt klar, dass Änderungen des Primärrechts durch den Europäischen Rat auch als Staatsvertrag anzusehen sind und der 2/3-Ratifikation durch den Nationalrat bedürfen. Für die Zustimmung zu einer Brückenklausel (Übergang vom Einstimmigkeitsprinzip zur qualifizierten Mehrheit) nach Art 48 Abs 7 EUV  muss sich der/die zuständigen Minister/in eine Vorab-Genehmigung durch das Parlament holen. Über alle sonstigen geplanten Brückenklauseln ist das Parlament vorab zu informieren. Das „Veto“ gemäß dem Lissabonvertrag wird als Recht des Parlaments im B-VG verankert. Ebenso wird die Subsidiaritätsrüge und –klage im B-VG verankert. Die schon gängige Praxis der Berichte zum Arbeitsprogramm der Kommission werden zur Verfassungspflicht gemacht.

Grüne Handschrift

Aus grüner Sicht konnten insbesondere folgende Erfolge erzielt werden:

1. Die Regierung wird in Zukunft über alle besonderen europarechtlichen Vorhaben wie zB Änderungen des Primärrechts die eigene Position gegenüber dem NR darlegen und im Voraus das Parlament zu informieren haben. Zu sonstigen Vorhaben (zB Gesetzesvorhaben) wird das zuständige Regierungsmitglied einen schriftlichen Bericht zu erstatten haben, wenn diese im Ausschuss beraten werden. Daneben gibt es ein kontingentiertes Minderheitenrecht, einen schriftlichen Bericht zur Regierungsposition zu verlangen. 

1. Die Informationspflichten der Regierung werden in einem EU-Informationsgesetz konkretisiert, das bis Jahresende beschlossen werden soll. Darin wird auch die EU-Datenbank eine rechtliche Basis erhalten. Die EU-Dokumente sollen leichter nach Themen und Grad der Mitwirkungsrechte des Parlaments auffindbar sein. Der öffentlich zugängliche Bereich wird erweitert werden.

1. In Zukunft  soll sich der Nationalrat/der Bundesrat auch jenseits der Subsidiaritätsrüge gegenüber der Kommission durch eine „Mitteilung an die Kommission“ äußern können.

1. Die Beteiligung Österreichs an der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik wird aufgrund des neuen Art 23 j Abs 1 und aufgrund einer Klarstellung in der Erläuterungen an UN-Charta und der Österreichischen Neutralität orientiert sein.

1. Die vereinbarten Geschäftsordnung-Änderungen für Nationalrat und Bundesrat werden bis Mitte 2011 Europapolitische Aussprachen in Fachausschüssen, regelmäßige EU-Debatten in EU-Haupt- und Unterausschuss und  ein Minderheitenrecht auf Einberufung letzerer samt Themensetzung vorsehen.

Bis Ende 2010 wird also ein EU-Informationsgesetz ausgearbeitet werden und bis Mitte 2011 wird eine Änderung der Geschäftsordnung auf Basis der getroffenen Vereinbarung folgen.
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